
 Reitverein Lenzburg 
 Reglement 

___________________________________ 
 
 
Reitplatz Staufen 
 
Der Reitplatz dient in erster Linie den verschiedenen Anlässen des Reitvereins 
Lenzburg. Im Weiteren gibt er Dressur- und Springreitern die Möglichkeit, ihre 
Pferde auf Prüfungen vorzubereiten. Der Reitplatz dient nicht dem täglichen 
Bewegen der Pferde und seine Benützung ist nicht Ersatz für das Geländereiten. 
Vom Verein organisierte Trainings haben darauf stets den Vorrang vor anderen 
Reitern. 
 
Bezug des Schlüssels 

a) Jedes Ehren-, Aktiv- oder Freimitglied kann den Schlüssel beim Präsidenten 
Hans Faustini gegen eine einmalige Depotgebühr von CHF 50.00 beziehen. 
Für sie ist die Benützung des Platzes gratis. 

b) Passivmitglieder und Reiter, die dem Verein nicht angehören, können den 
Platz benützen gegen eine Gebühr von CHF 20.00 pro Pferd und Tag. 
Vorgängig ist der Vereinspräsident Hans Faustini über Tel-Nr. 079 334 42 92 
zu orientieren. 

 
Bestimmungen 

1. Gruppenkurse dürfen nur in Absprache mit dem Vereinspräsidenten 
organisiert werden. 

2. Einzelreitern (ohne Begleitung) ist das Springen aus Sicherheitsgründen nicht 
gestattet. 

3. Der Verein lehnt jede Haftung in und um den Reitplatz ab. 
4. Bei schlechten Bodenverhältnissen ist das Reiten auf der Wiese verboten. In 

extremen Fällen oder vor Veranstaltungen kann der Platz gesperrt werden. 
5. Es ist selbstverständlich, dass der Platz nach jeder Benützung in Ordnung 

verlassen wird (Hindernisse aufgebaut, im Viereck Hufschlag und Löcher 
zugeschaufelt). 

6.  Arbeiten am Reitplatz dürfen nur in Absprache mit dem Vorstand ausgeführt 
werden. 

7. Das Tor muss nach jeder Benützung abgeschlossen werden. 
8. Bei Missachtung dieses Reglements kann der Schlüssel entzogen oder dessen 

Herausgabe verweigert werden. 
 
 
 
Reitverein Lenzburg 
Lenzburg, 20. Juli 2003 
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